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1. Fragestellung  

Der Fachbereich Europa ist gebeten worden, den allgemeinen Rahmen des europäischen Beihilfe-
rechts für den Bau von Infrastrukturprojekten darzustellen. Konkret geht es dem Auftraggeber da-
bei um Konstellationen, in denen der mögliche Vorteil durch die Nutzung staatlich gebauter Inf-
rastruktur entsteht. Besonders im Fokus sollen dabei Maßnahmen zum Ausbau im Schienengü-
terverkehr stehen, etwa die Schaffung von Übergabebahnhöfen. 

Ausgangspunkt des Beihilferechts ist das grundsätzliche Verbot mitgliedstaatlicher Beihilfen in 
Art. 107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Der Rahmen 
dieses Verbotes wird zunächst verfahrensrechtlich (Ziff. 2) und anschließend auf materieller 
Ebene (Ziff. 3) erläutert.  

2. Beihilfeverfahren 

Nach der primärrechtlichen Verfahrensvorschrift des Art. 108 AEUV ist vor allem die Europäi-
sche Kommission (Kommission) mit dem Vollzug des Beihilferechts betraut.1 

2.1. „Ex-ante“-Kontrolle mit Anmeldung 

Art. 108 Abs. 2 und Abs. 3 AEUV und die insoweit konkretisierenden Vorschriften der Verord-
nung (EU) 2015/1589 (Beihilfenverfahrens-VO)2 sehen zunächst vor, dass eine neue Beihilfe im 
Rahmen der sogenannten „ex-ante“-Kontrolle grundsätzlich vorab bei der Kommission anzumel-
den ist und von dieser überprüft wird. Während der Dauer dieses Prüfverfahrens gilt nach 
Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV ein Durchführungsverbot für die Beihilfe.3 

Sowohl hinsichtlich des Tatbestands der Beihilfe als auch mit Blick auf mögliche Rechtfertigun-
gen einer Maßnahme im Einzelfall, zieht die Kommission bei dieser Prüfung zahlreiche Sekun-
därrechtsakte heran. Rechtsakte sui generis wie Leitlinien, Mitteilungen oder Bekanntmachungen 
lösen insoweit jedoch in der Regel nur eine Selbstbindung der Kommission bei Ausübung ihres 
Ermessens aus.4 

                                     

1 Zur Zuständigkeit des Rates in Ausnahmefällen vgl. etwa Bartosch, EU-Beihilfenrecht, 3. Aufl. 2020, Art. 108 
AEUV, Rn. 31 ff. 

2 Verordnung (EU) 2015/1589 des Rates vom 13. Juli 2015 über besondere Vorschriften für die Anwendung von 
Artikel 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (kodifizierter Text), ABl. L 248, 24. Sep-
tember 2015, S. 9. 

3 Vgl. hierzu näher etwa Werner, in: Säcker/Karpenstein/Ludwigs, MüKo Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2022, 
Band 5, Art. 108 AEUV, Rn. 136. 

4 Vgl. etwa EuGH, Urteil vom 15. Dezember 2022, Rs. C-470/20, Veejaam und Espo, Rn. 30; Urteil vom 4. Dezem-
ber 2013, Rs. C-121/10, Kommission/Rat, Rn. 51 f. Bindungswirkung können derartige Rechtsakte nur aus-
nahmsweise insoweit erlangen, als ein Mitgliedstaat darin enthaltenen Vorschlägen für zweckdienliche Maß-
nahmen zustimmt, siehe Gundel, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar, 2. Aufl. 2023, Art. 288 
AEUV, Rn. 122. 

http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/oj
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2.2.  „Ex-post“-Kontrolle bei Freistellung 

Art. 109 AEUV erlaubt es dem Rat, die Kommission im Rahmen des Art. 108 Abs. 4 AEUV zum 
Erlass von Durchführungsverordnungen zu ermächtigen, mit denen Arten von Beihilfen be-
stimmt werden, die von der Notifizierungspflicht und „ex-ante“-Kontrolle befreit sind. Mit der 
Verordnung (EU) 2015/1588 (Ermächtigungs -VO)5 hat der Rat im Hinblick auf horizontale Beihil-
fen zum einen die Möglichkeit für Gruppenfreistellungen und zum anderen für die Freistellung 
sogenannter „De-minimis“-Beihilfen – also einen bestimmten Betrag nicht überschreitende Maß-
nahmen6 – geschaffen.  

Die Erteilung einer solchen Beihilfe muss der Kommission weiter nach Art. 3 Abs. 2 Ermächti-
gungs -VO mitgeteilt werden, sie unterliegt aber keiner Prüfung. Dennoch überwacht die Kom-
mission die korrekte Anwendung der Gruppenfreistellung. In Abgrenzung zum Verfahren nach 
Art. 108 Abs. 2 und Abs. 3 AEUV ist deshalb von einer „ex-post“-Kontrolle die Rede. 

Gemäß Art. 1 Abs. 1 Buchst. a Ziff. xiv Ermächtigungs -VO kann die Kommission unter anderem 
auch „Maßnahmen zum Ausbau von Infrastruktur zur Unterstützung der in den Ziffern i bis xiii 
und in Buchstabe b dieses Absatzes genannten Ziele sowie anderer Ziele von gemeinsamem Inte-
resse, insbesondere der Ziele von Europa 2020“ als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklären und 
von der Anmeldepflicht ausnehmen. Entsprechend behandelt die Allgemeine Gruppenfreistel-
lungs-Verordnung (EU) Nr. 651/2015 (AGVO)7 Infrastrukturmaßnahmen grundsätzlich als Annex 
zu anderen dort geregelten Gruppen, etwa in Art. 26 AGVO, der Beihilfen für die Forschungsinf-
rastruktur betrifft. Mit Ausnahme von Art. 56a AGVO zu Beihilfen für Regionalflughäfen, sind 
Beihilfen für den Verkehrssektor – also auch für den Schienengüterverkehr8 – insbesondere im 

                                     

5 Verordnung (EU) 2015/1588 des Rates vom 13. Juli 2015 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen (kodifizier-
ter Text), ABl. L 248, 24. September 2015, S. 1 (konsolidierte Fassung vom 27. Dezember 2018). 

6 Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung 
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen, 
ABl. L 2023/2831, 15. Dezember 2023, sieht insoweit vor: „Der Gesamtbetrag der einem einzigen Unternehmen 
von einem Mitgliedstaat gewährten De-minimis-Beihilfen darf in einem Zeitraum von drei Jahren 300 000 EUR 
nicht übersteigen“. Bei größeren Infrastrukturprojekten dürfte diese Ausnahme deshalb regelmäßig keine Rolle 
spielen. 

7 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimm-
ter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl. L 187, 26. Juni 2014, S. 1 (konsolidierte Fassung vom 1. Juli 2023). 

8 Vgl. die Begriffsdefinition in Art. 2 Nr. 45 AGVO, wonach „Verkehrssektor“ auch die Beförderung von Fracht im 
gewerblichen Schienenverkehr umfasst. Auch eine Entbehrlichkeit der Anmeldung nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffent-
liche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 
1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates, ABl. L 315, 3. Dezember 2007, S. 1 (konsolidierte Fassung vom 24. 
Dezember 2017) kommt schon wegen der Beschränkung des sachlichen Anwendungsbereichs auf den Personen-
verkehr (Art. 1 Abs. 2 der Verordnung) nicht in Frage. 

http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1588/2018-12-27
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/2023-07-01
http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1370/2017-12-24
http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1370/2017-12-24
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Rahmen der Regionalbeihilfen gemäß Art. 13 Buchst. b AGVO vom Anwendungsbereich der Ver-
ordnung ausgenommen.9 

Grundsätzlich dürften Maßnahmen im Schienengüterverkehr also nicht von der Pflicht zur An-
meldung freigestellt sein, soweit sie nicht ausnahmsweise im Einzelfall einer der sonstigen frei-
gestellten Gruppen unterfallen. 

3. Materielles Beihilferecht 

Im Rahmen des Beihilfeverfahrens ist zunächst zu prüfen, ob eine Beihilfe im Sinne des Art. 107 
Abs. 1 AEUV vorliegt (Ziff. 3.1.). Nicht jede nationale Maßnahme, die die Voraussetzungen dieses 
Tatbestands der Beihilfe erfüllt, ist automatisch unionsrechtswidrig. Denn das in Art. 107 Abs. 1 
AEUV geregelte Beihilfeverbot gilt nicht absolut, sondern nur insoweit in den Verträgen nichts 
anderes bestimmt ist. Zu diesen „anderen Bestimmungen“ zählen zum einen die Legalausnah-
men in Art. 107 Abs. 2 AEUV, aber auch Art. 107 Abs. 3 AEUV oder Art. 93 AEUV unterfallende 
Beihilfen, die im Ausnahmefall mit dem Binnenmarkt vereinbar und dementsprechend gerecht-
fertigt sein können (Ziff. 3.2.). 

3.1. Tatbestand der Beihilfe 

Art. 107 Abs. 1 AEUV definiert Beihilfen unmittelbar als staatlich oder aus staatlichen Mitteln 
gewährte Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige, die den Wettbewerb 
verfälschen oder zu verfälschen drohen und den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchti-
gen. Aus dem Wortlaut der Norm haben sich in der Rechtsprechung und der Prüfungspraxis der 
Kommission – die vor allem in der Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der staatlichen 
Beihilfe (Beihilfe-Bekanntmachung)10 zusammengefasst wird – eine Reihe an Tatbestandsmerk-
malen entwickelt: Das Vorliegen einer Begünstigung, die Selektivität dieser Begünstigung, die 
Zurechenbarkeit der Maßnahme an den Staat, die Finanzierung der Maßnahme aus staatlichen 
Mitteln sowie die Auswirkungen auf den Wettbewerb und den Handel zwischen den Mitglied-
staaten.11 

Vorliegend werden nur einzelne Aspekte skizziert, die in der vom Auftraggeber aufgeworfenen 
Konstellation – der möglichen Begünstigung eines Unternehmens durch die Zurverfügungstel-
lung staatlich gebauter Infrastruktur im Bereich des Schienengüterverkehrs – besonders relevant 
scheinen. 

                                     

9 Eine separate Ausnahme dazu bilden die Regelungen für Beihilfen für Häfen in Art. 56b und Art. 56c AGVO. 

10 Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl. C 262, 19. Juli 2016, S. 1; teilweise – angelehnt am 
englischen Titel, der auf die „Notion of Aid“ verweist – auch als NoA-Bekanntmachung bezeichnet. 

11 Vgl. Rn. 5 Beihilfe-Bekanntmachung, die aber insoweit wie gesagt nur die ständige Rechtsprechung des Unions-
gerichte zusammenfasst, vgl. etwa EuGH, Urteil vom 24. Juli 2003, Rs. C-280/00, Altmark Trans, Rn. 75. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016XC0719(05)
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3.1.1. Begünstigung durch Bau oder Ausbau 

Eine Begünstigung beziehungsweise ein Vorteil im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV umfasst so-
wohl positive Leistungen ohne marktgerechte Gegenleistung als auch die Verminderung jedwe-
der Belastungen und somit allgemeiner jede wirtschaftliche Vergünstigung, die einem Unterneh-
men unter normalen Marktbedingungen nicht zukommen würde.12 

In der Rechtsprechung der Unionsgerichte ist bereits der Bau oder Ausbau von Infrastruktur als 
potentiell geeignet gesehen worden, einen Vorteil zu vermitteln. Es kommt demnach nicht auf 
die konkrete Nutzung an, sondern auf die wirtschaftliche Nutzbarkeit.13 Soweit es sich bei einem 
Endnutzer um ein Unternehmen handelt, ist der Betrieb von Infrastruktur laut der Beihilfe-Be-
kanntmachung grundsätzlich geeignet, einen Vorteil zu vermitteln: 

  „es sei denn, die Nutzungsbedingungen erfüllen das Kriterium des marktwirtschaftlich han-
delnden Wirtschaftsbeteiligten, d. h., die Infrastruktur wird den Nutzern zu Marktbedingun-
gen zur Verfügung gestellt“.14 

Konkret für Schieneninfrastruktur hat die Kommission zunächst in den Gemeinschaftliche Leitli-
nien für staatliche Beihilfen an Eisenbahnunternehmen (Eisenbahn-Leitlinien)15 und abermals im 
Arbeitspapier „Infrastructure analytical grid for railway, metro and local transport infrastructure“ 
(Analytical Grid)16 die Auffassung vertreten, dass die öffentliche Finanzierung von deren Ausbau 
keine Begünstigung für Nutzer darstellt, soweit die fragliche Schieneninfrastruktur den Bestim-
mungen über den einheitlichen europäischen Eisenbahnraum – also namentlich der Richtlinie 

                                     

12 Vgl. Rn. 66 der Beihilfe-Bekanntmachung; aus der Rechtsprechung etwa nur EuGH, Urteil vom 17. November 
2022, verb. Rs. C-331/20 P und C-343/20 P, Volotea/Kommission, Rn. 104. 

13 Vgl. EuG, Urteil vom 24. März 2011, verb. Rs. T-443/08 und T-445/08, Freistaat Sachsen u.a./Kommission (Flug-
hafen Leipzig-Halle), Rn. 96; im Rechtsmittel bestätigt durch EuGH, Urteil vom 19. Dezember 2012, Rs. C-
288/11 P, Mitteldeutsche Flughafen und Flughafen Leipzig-Halle/Kommission, Rn. 42 f.; dazu Bartosch, EU-
Beihilfenrecht, 3. Aufl. 2020, Art. 107 Abs. 1 AEUV, Rn. 81. 

14 Rn. 225 der Beihilfe-Bekanntmachung; vgl. dazu Arhold, in: Säcker/Karpenstein/Ludwigs, MüKo Wettbewerbs-
recht, 4. Aufl. 2022, Band 5, Art. 107 AEUV, Rn. 360. 

15 Mitteilung der Kommission – Gemeinschaftliche Leitlinien für staatliche Beihilfen an Eisenbahnunternehmen, 
ABl. C 184, 22. Juli 2008, S. 13 

16 Arbeitspapier der Kommission, „Infrastructure analytical grid for railway, metro and local transport infrastruc-
ture“, abrufbar unter: https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2021-04/no-
tion_of_aid_grid_rail_metro_en.pdf. Das Analytical Grid wurde 2016 gemeinsam mit der Beihilfe-Bekanntma-
chung veröffentlicht und sieht sich explizit nur als informativer Überblick, der keine Selbstbindung der Kom-
mission herstellen soll. Dennoch wird es in der Literatur als taugliche Übersicht zur Rechtsansicht der Kommis-
sion herangezogen, vgl. etwa Núñez Müller/Paraschiakos, in: Säcker/Karpenstein/Ludwigs, MüKo Wettbewerbs-
recht, 4. Aufl. 2022, Band. 5, Teil 9, Rn. 794. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52008XC0722(04)
https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2021-04/notion_of_aid_grid_rail_metro_en.pdf
https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2021-04/notion_of_aid_grid_rail_metro_en.pdf
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2012/34/EU (Eisenbahnraum-Richtlinie)17 – unterliegt und Nutzungsentgelte entsprechend der 
dortigen Bestimmungen berechnet werden.18 Allgemein kann zur Prüfung, ob die Nutzungsbedin-
gungen einen Vorteil vermitteln aber auch auf den sogenannten market economy operator test 
(MEO-Test) unter Rn. 73 ff. der Beihilfe-Bekanntmachung zurückgegriffen werden,19 mit dem ge-
prüft wird, ob das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung üblichen Marktbedingungen ent-
spricht. Scheint die Beteiligung des Staats an einer Transaktion der eines nach marktwirtschaftli-
chen Grundsätzen handelnden Wirtschaftsteilnehmers zu entsprechen, schließt dies eine Begüns-
tigung beteiligter Unternehmen regelmäßig aus.20 

3.1.2. Selektivität hinsichtlich des Zugangs 

Eng verbunden mit dem Vorliegen einer Begünstigung, ist auch die Frage, ob sie nur bestimmten 
Unternehmen oder Produktionszweigen zukommt. Diese Abgrenzung selektiver zu allgemeiner 
Maßnahmen kann bei Infrastruktur besondere Bedeutung erlangen, wenn diese im Ausgangs-
punkt der Allgemeinheit zu Gute kommen soll.21 Dafür muss der Zugang für alle potentiellen 
Nutzer gleichberechtigt und diskriminierungsfrei möglich sein.22 

                                     

17 Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 zur Schaffung eines 
einheitlichen europäischen Eisenbahnraums, ABl. L 343, 14. Dezember 2012, S. 32 (konsolidierte Fassung vom 
1. Januar 2019). Zur Eisenbahnraum-Richtlinie allgemein vgl. Epiney, in: Dauses/Ludwigs, Handbuch des EU-
Wirtschaftsrechts, 59. EL 2023, L. Verkehrsrecht, Rn. 397 ff. 

18 Vgl. Rn. 25 der Eisenbahn-Leitlinien; Rn. 25 der Analytical Grid. 

19 Das ergibt sich aus dem Verweis in Rn. 226 f. der Beihilfe-Bekanntmachung, der insbesondere das Ausschrei-
bungsverfahren in Rn. 90 ff. der Beihilfe-Bekanntmachung als Möglichkeit zur Bestimmung von Nutzungsge-
bühren hervorhebt. 

20 Vgl. zum MEO-Test allgemein etwa Schweitzer/Mestmäcker, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 6. 
Aufl. 2022, Art. 107 Abs. 1 AEUV, Rn. 60 ff.; Götz, in: Dauses/Ludwigs, Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 
59. EL 2023, H.III. Staatliche Beihilfen, Rn. 94 ff.; Arhold, in: Säcker/Karpenstein/Ludwigs, MüKo Wettbewerbs-
recht, 4. Aufl. 2022, Band 5, Art. 107 AEUV, Rn. 199 ff. Keine Rolle spielt vorliegend die Judikatur zu Dienst-
leistungen von allgemeinem Wirtschaftlichen Interesse (DAWI), weil diese die Begünstigung im Verhältnis ge-
genüber den Betreibern solcher Dienste betreffen, nicht aber der hier relevanten Endnutzer; vgl. zusammenfas-
send zu DAWI etwa Bartosch, EU-Beihilfenrecht, 3. Aufl. 2020, Art. 107 Abs. 1 AEUV, Rn. 85. 

21 Vgl. nur Schweitzer/Mestmäcker, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2022, Art. 107 Abs. 1 
AEUV, Rn. 176. 

22 Vgl. allgemein zu Infrastruktur Koenig/Scholz, Öffentliche Infrastrukturförderung durch Bau- und Betriebsge-
sellschaften im EG-beihilfenrechtlichen Kontrollraster der EG-Kommission, EuZW 2003, 133 (134); siehe auch 
Arhold, in: Säcker/Karpenstein/Ludwigs, MüKo Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2022, Band 5, Art. 107 AEUV, 
Rn. 360, jedoch auf Begünstigungen der Träger/Eigentümer derselben bezogen. Speziell zum Schienenverkehr 
vgl. abermals Rn. 25 der Eisenbahn-Leitlinien; Rn. 25 der Analytical Grid. 

http://data.europa.eu/eli/dir/2012/34/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2012/34/oj
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Grundsätzlich schließt dies nicht aus, dass auch auf die Bedürfnisse eines bestimmten Standorts 
reagiert wird. Die Grenze zur materiellen Selektivität zieht die Kommission dort, wo eine Infra-
strukturmaßnahme praktisch nur einem Privatunternehmen nützt.23 Die Entscheidungspraxis hat 
sich hier insbesondere zur Erschließung von Gewerbeflächen ausgeprägt, bei denen die Kommis-
sion weiter zwischen inneren und äußeren Erschließungsmaßnahmen differenziert.24 Innere Er-
schließungsmaßnahmen betreffen Infrastrukturmaßnahmen mit denen Einrichtungen auf einem 
spezifischen Gelände geschaffen werden, typischerweise um dieses an allgemeine Infrastruktur-
einrichtungen anzuschließen. Damit hier keine Begünstigung entsteht, muss eine marktübliche 
Gegenleistung vorliegen. Äußere Erschließungsmaßnahmen betreffen zwar ein bestimmtes Pro-
jekt, erfolgen aber nicht auf dem entsprechenden Grundstück. Die selektive Begünstigung ist hier 
ausgeschlossen, wenn übliche Erschließungsgebühren zu zahlen sind.25 

Für Übergabebahnhöfe dürfte es also etwa zunächst darauf ankommen, ob diese ihrer konkreten 
Auswirkung nach nur einem bestimmten Unternehmen gewidmet sind. Wäre dies der Fall, hängt 
das Vorliegen einer selektiven Begünstigung davon ab, ob es sich um eine innere Entschließungs-
maßnahme auf dem Grundstück des fraglichen Unternehmens handelt oder um eine nur grund-
stücksspezifische äußere Erschließungsmaßnahme und ob entsprechend eine marktübliche Ge-
genleistung oder eine Erschließungsgebühr gezahlt wird. So hat die Kommission in einer Ent-
scheidung aus dem Jahr 2000 etwa das Vorliegen unternehmensspezifischer Infrastruktur abge-
lehnt, weil das fragliche Unternehmen unter anderem auch für einen – nach Ansicht der Kom-
mission – faktisch nur durch es selbst nutzbaren Bahnanschlusses eine angemessene Summe 
zahlte.26 

                                     

23 Vgl. etwa Beschluss der Kommission vom 8. Januar 2016, Financing of road infrastructure in the vicinity of a 
real estate project – Uplace, Az. SA.36019, Rn. 46 f.; Beschluss der Kommission vom 1. Oktober 2014, Mutmaß-
liche Infrastrukturbeihilfe Deutschlands zugunsten der Propapier PM2 GmbH, Az. SA.36147, Rn. 147. 

24 Ausgangspunkt ist vor allem das Beihilfeverfahren C 41/94, die Differenzierung wird dort vor allem im Schrei-
ben über die Verfahrenseinleitung dargestellt, vgl. Mitteilung der Kommission gemäß Artikel 93 Absatz 2 EG-
Vertrag an die übrigen Mitgliedstaaten und anderen Beteiligten betreffend deutsche Beihilfen zugunsten der 
Firma Fritz Egger Spanplattenindustrie GmbH und Co. KG Brilon, ABl. C 369, 24. Dezember 1994, S. 6 (7). Die 
Unterscheidung wird aber auch in jüngeren Entscheidungen aufgegriffen, etwa Verfahrenseinleitung der Kom-
mission vom 24. Mai 2017, Regional investment aid measures to Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., 
Az. SA.45359, Rn. 120; Beschluss der Kommission vom 8. Januar 2016, Financing of road infrastructure in the 
vicinity of a real estate project – Uplace, Az. SA.36019, Rn. 47; siehe außerdem auch Entscheidung der Kommis-
sion vom 2. August 2002, Verschiedene Maßnahmen und die staatliche Beihilfe Spaniens zugunsten des Frei-
zeitparks Terra Mítica SA, Benidorm (Alicante), ABl. L 91, 8. April 2003, S. 23 (Rn. 64 ff.). Ähnlich ist auch die 
Wertung in Entscheidung der Kommission vom 12. Juli 2000, Von Frankreich zugunsten von Scott Paper 
SA/Kimberly-Clark gewährte staatliche Beihilfe, ABl. L 12, 15. Januar 2002, S. 1 (Rn. 152), wonach übliche An-
schlusskosten grundsätzlich nicht nur einem konkreten Unternehmen gewidmet sind, während die Kommission 
hinsichtlich sonstiger Maßnahmen eine Ausformung des MEO-Tests anwendet. 

25 Vgl. zusammenfassend Koenig/Kühling, EG-beihilfenrechtliche Beurteilung mitgliedstaatlicher Infrastrukturför-
derung im Zeichen zunehmender Privatisierung, DÖV 2001, 881 (883 f.); Schweitzer/Mestmäcker, in: Im-
menga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2022, Art. 107 Abs. 1 AEUV, Rn. 178. 

26 Vgl. Entscheidung der Kommission vom 19. Juli 2000, Staatliche Beihilfe, die Österreich zugunsten der Lenzing 
Lyocell GmbH & Co. KG gewährt hat, ABl. L 38, 8. Februar 2001, S. 33 (Rn. 25 f., 58 ff.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:JOC_1994_369_R_0006_01&qid=1706623256145
http://data.europa.eu/eli/dec/2003/227/oj
http://data.europa.eu/eli/dec/2002/14(1)/oj
http://data.europa.eu/eli/dec/2001/102(1)/oj
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Damit hängt die Beurteilung der Selektivität bei Infrastrukturmaßnahmen aber ganz erheblich 
von den Gegebenheiten des Einzelfalls ab. Abschließende Wertungen obliegen zunächst der 
Kommission. Deren Entscheidungspraxis sind zwar die dargestellten Grundüberlegungen zu ent-
nehmen, eine Konkretisierung in abstrakt-generellen Rechtsakten existiert soweit ersichtlich aber 
nicht. Die Auslegung des Art. 107 Abs. 1 AEUV und damit der Tatbestandsmerkmale der Beihilfe 
können letztgültig überdies nur die Unionsgerichte vornehmen. 

3.1.3. Staatliche Zurechenbarkeit und staatliche Mittel 

Die staatliche Zurechenbarkeit einer Begünstigung ist grundsätzlich gegeben, soweit eine Be-
hörde unmittelbar den Vorteil gewährt oder eine Einrichtung mit der Durchführung einer Maß-
nahme betraut, die zu der Begünstigung führt.27 Wird ein Vorteil durch ein öffentliches Unter-
nehmen28 gewährt, muss es sich zwar nicht per se um eine dem Staat zuzurechnende Begünsti-
gung handeln. Der EuGH setzt für diese Zurechnung aber nur das Vorliegen verschiedener Indi-
katoren voraus, etwa das Vorliegen organisationsrechtliche Faktoren, die die öffentlichen Unter-
nehmen mit dem Staat verbinden, oder die Intensität der behördlichen Aufsicht über die Unter-
nehmensführung.29 

Neben der Begünstigung müssen auch die Mittel dem Staat zuzurechnen sein. Vorliegend ist da-
rauf hinzuweisen, dass auch der Verzicht auf Mittel, die der Staat grundsätzlich eingenommen 
hätte, eine zurechenbare Übertragung staatlicher Mittel darstellt.30 Dies hält den Staat aber nicht 
davon ab, in der Verfolgung politischer Ziele auf die Maximierung von Einnahmen zu verzichten. 
Im Urteil des EuGH in der Rechtssache Eventech aus dem Jahr 2015, sah der Gerichtshof etwa 
keine selektive Begünstigung aus staatlichen Mitteln für den Fall gegeben, dass ein Mitgliedstaat 
auf die Einnahme von Geldbußen verzichtet, weil er nur bestimmten Rechtssubjekten Zugang zu 

                                     

27 Vgl. Rn. 39 der Beihilfe-Bekanntmachung. 

28 Fn. 53 in Rn. 40 der Beihilfe-Bekanntmachung zieht die Definition „öffentlicher Unternehmen“ in Art. 2 
Buchst. b der Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. November 2006 über die Transparenz der finan-
ziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen sowie über die finanzi-
elle Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen (kodifizierte Fassung), ABl. L 318, 17. November 2006, 
S. 17 heran. Erfasst ist demnach „[…] jedes Unternehmen, auf das die öffentliche Hand aufgrund Eigentums, 
finanzieller Beteiligung, Satzung oder sonstiger Bestimmungen, die die Tätigkeit des Unternehmens regeln, un-
mittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. Es wird vermutet, dass ein beherrschen-
der Einfluss ausgeübt wird, wenn die öffentliche Hand unmittelbar oder mittelbar: i) die Mehrheit des gezeich-
neten Kapitals des Unternehmens besitzt oder ii) über die Mehrheit der mit den Anteilen des Unternehmens 
verbundenen Stimmrechte verfügt oder iii) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leistungs- oder 
Aufsichtsorgans des Unternehmens bestellen kann“. 

29 Vgl. vor allem EuGH, Urteil vom 16. Mai 2002, Rs. C-482/99, Frankreich/Kommission (Stardust Marine), 
Rn. 55 f.; seither ständige Rechtsprechung, siehe etwa EuG, Urteil vom 15. Dezember 2021, Rs. T-565/19, Olt-
chim/Kommission, Rn. 171. Eine strukturierte Auflistung der Indikatoren unter Verweis auf die Rechtsprechung 
findet sich in Rn. 43 der Beihilfe-Bekanntmachung 

30 Vgl. etwa EuGH, Urteil vom 16. Mai 2000, Rs. C-83/98 P, Frankreich/Ladbroke Racing und Kommission, 
Rn. 48 ff.; sowie darauf verweisen Rn. 51 der Beihilfe-Bekanntmachung. 

http://data.europa.eu/eli/dir/2006/111/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/111/oj
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Infrastruktur zu gewährt und anderen den Zugang verbietet, soweit die Zuweisung dieses Zu-
gangsrechts diskriminierungsfrei in Verfolgung eines legitimes Ziels erfolgt.31 Rn. 54 der Beihilfe-
Bekanntmachung fasst diesen Aspekt auch unter Verweis auf das Urteil wie folgt zusammen: 

  „[…] Wenn der Staat als Regulierungsbehörde fungiert, kann er legitim beschließen, auf eine 
Maximierung der Einnahmen, die er andernfalls hätte erzielen können, zu verzichten, ohne in 
den Anwendungsbereich der Beihilfevorschriften zu fallen, vorausgesetzt dass alle betroffe-
nen Betreiber im Einklang mit dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung behandelt werden 
und dass eine immanente Verbindung zwischen der Verwirklichung des regulatorischen Ziels 
und dem Einnahmenverzicht besteht“. 

3.1.4. Wettbewerbsverfälschung 

Für eine Wettbewerbsverfälschung genügt ein finanzieller Vorteil, der die Lage des begünstigten 
Empfängers im Vergleich mit anderen, den Vorteil nicht empfangenden Unternehmen stärkt.32 

Der Verweis in Rn. 219 der Beihilfe-Bekanntmachung, der Bau von Eisenbahninfrastruktur er-
fülle regelmäßig die Kriterien in Rn. 211 der Beihilfe-Bekanntmachung und verfälsche deshalb 
den Wettbewerb nicht, bezieht sich – wie schon durch die Verortung im Abschnitt 7.2. der Be-
kanntmachung ersichtlich – nur auf Beihilfen gegenüber den Trägern und Eigentümern dieser 
Infrastruktur. Rn. 211 der Beihilfe-Bekanntmachung hebt dabei deutlich hervor, dass die feh-
lende Wettbewerbsverfälschung sich aus der Natur bestimmter Infrastrukturnetze, wie dem 
Schienennetz, ergibt, die durch ihre Flächendeckung faktisch natürliche Monopole errichten, 
weil der Nachbau solcher Netze schlicht unrentabel wäre. Für das vom Auftraggeber in den Blick 
gefasste Verhältnis von Beihilfen gegenüber einem Endnutzer der Infrastruktur lässt sich dies 
nicht übertragen. 

3.2. Rechtfertigung 

Die Rechtfertigung einer Beihilfe ist entgegen dem grundsätzlichen Verbot aus Art. 107 Abs. 1 
AEUV, wie unter Ziff. 3 einleitend dargestellt, auf Grundlage verschiedener primärrechtlicher 
und gegebenenfalls auch diese konkretisierender sekundärrechtlicher Vorschriften möglich. Ins-
besondere hinsichtlich Art. 107 Abs. 3 AEUV hebt der EuGH aber das weite Ermessen der Kom-
mission bei der entsprechenden Beurteilung hervor.33 

                                     

31 Vgl. EuGH, Urteil vom 14. Januar 2015, Rs. C-518/13, Eventech, Rn. 36 f., 48 ff. zu der kostenlosen und – im Un-
terschied zu anderen Nutzern der Straßenverkehrsinfrastruktur – nicht sanktionierten Nutzung von Busspuren 
durch sogenannte „Black-Cabs“-Taxifahrzeuge; siehe zum Urteil Herrmann, Anmerkungen zu EuGH, Rs. C-
518/13, Eventech, NVwZ 2015, 426 (426 f.); Bartosch, EU-Beihilfenrecht, 3. Aufl. 2020, Art. 107 Abs. 1 AEUV, 
Rn. 197. 

32 Vgl. Rn. 187, 189 der Beihilfe-Bekanntmachung. 

33 Vgl. etwa EuGH, Urteil vom 19. Juli 2016, Rs. C-526/14, Kotnik u.a., Rn. 37 m.w.N. 
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3.2.1. Beihilfen zur Koordinierung des Verkehrs 

Einer vorrangigen Rolle als lex specialis34 kommt dabei Art. 93 AEUV für – dem Wortlaut nach – 
solchen Beihilfen zu, „die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgel-
tung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen ent-
sprechen“.35 

Der Rahmen für solche Beihilfen zur Koordinierung im Schienenverkehr wird auch durch Kapi-
tel 6 – also die Rn. 85 bis 117 – der Eisenbahn-Leitlinien konkretisiert.36 Nach dem in Rn. 89 der 
Eisenbahn-Leitlinien dargestellten Verständnis der Kommission, gehen die in Art. 93 AEUV „ver-
wendeten Wort[e] ‚Koordinierung des Verkehrs‘ […] über die einfache Förderung der Entwick-
lung einer Wirtschaftstätigkeit hinaus. Sie setzen zusätzlich voraus, dass der Staat in die Ent-
wicklung des Verkehrssektors im Interesse der Allgemeinheit lenkend eingreift“.37 Eine mögliche 
Form, die solche Beihilfen dabei annehmen können sind nach Rn. 98 Buchst. b der Eisenbahn-
Leitlinien auch „Beihilfen zur Verringerung der externen Kosten, durch die [die] Verkehrsverla-
gerung auf die Schiene gefördert werden soll, da diese gegenüber anderen Verkehrsträgern, z. B. 
der Straße, weniger externe Kosten verursacht“. 

                                     

34 Vgl. Núñez Müller/Paraschiakos, in: Säcker/Karpenstein/Ludwigs, MüKo Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2022, 
Band 5, Teil 9, Rn. 802; Bartosch, EU-Beihilfenrecht, 3. Aufl. 2020, Art. 93 AEUV, Rn. 1. 

35 Auf die Regelungen der außerkraftgetretenen Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 des Rates vom 4. Juni 1970 über 
Beihilfen im Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr, ABl. L 130, 15. Juni 1970, S. 1 (letzte konsolidierte 
Fassung vom 17. Dezember 1996) wird hier nicht weiter eingegangen, weil drei Jahre nach dem Inkrafttreten der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffent-
liche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates, ABl. L 315, 3. Dezember 2007, S. 1 (konsolidierte Fassung vom 
24. Dezember 2017) – also seit dem seit dem 3. Dezember 2012 – nach deren Art. 10 Abs. 1 Satz 2 auch für Gü-
terbeförderungsdienste Art. 93 AEUV die unmittelbare Rechtsgrundlage für die Feststellung der Vereinbarkeit 
ist, vgl. dazu etwa Beschluss der Kommission vom 17. Februar 2020, Beihilferegelung und Einzelbeihilfen zur 
Förderung von Investitionen zur Stärkung des Schienengüterverkehrs in Sachsen-Anhalt, Az. SA.54102 und 
SA.56001, Rn. 65; siehe zum weiteren Hintergrund auch EuGH, Urteil vom 24. Juli 2003, Rs. C-280/00, Altmark 
Trans, Rn. 107 f.; sowie Bartosch, EU-Beihilfenrecht, 3. Aufl. 2020, Art. 107 Abs. 3 AEUV, Rn. 316; Núñez Mül-
ler/Paraschiakos, in: Säcker/Karpenstein/Ludwigs, MüKo Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2022, Band 5, Teil 9, 
Rn. 808 ff., 803. 

36 Grundsätzlich sollen in der Mitteilung gemäß Rn. 23 der Eisenbahn-Leitlinien keine Aussagen „in Bezug auf die 
Vorschriften über staatliche Beihilfen einen Rechtsrahmen für die öffentliche Infrastrukturfinanzierung“. Nach 
Rn. 26 der Eisenbahn-Leitlinien ist Kapitel 6 aber durchaus für „die öffentliche Finanzierung von Schieneninf-
rastruktur“ relevant. 

37 Vgl. auch Maxian Rusche/Melcher, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL 
2023, Art. 93 AEUV, Rn. 46. 

http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1107/1996-12-17
http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1107/1996-12-17
http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1370/2017-12-24
http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1370/2017-12-24
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Gerade in der jüngeren Entscheidungspraxis der Kommission wird die Förderung der Verkehrs-
verlagerung von der Straße auf die Schiene entsprechend als „anerkanntes Ziel der Koordinie-
rung des Verkehrs“ gesehen.38 Sie sind nach Art. 93 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar, 
wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllen: 

– Die Beihilfe dient der Entwicklung des Verkehrssektors in gleichem Maße wie dem Ziel der 
Koordinierung des Verkehrs, 

– die Beihilfe ist erforderlich und hat einen Anreizeffekt, 

– die Beihilfe ist angemessen und steht allen potenziellen Empfängern diskriminierungsfrei 
offen, 

– die Beihilfe führt nicht zu Wettbewerbsverfälschungen, die dem gemeinsamen Interesse zu-
widerlaufen.39 

Nach Maßgabe dieser Voraussetzungen hat die Kommission etwa Einzelbeihilfen und Beihilfere-
gelungen des Landes Sachsen-Anhalt für den Aus- und Neubau sowie die Sanierung von Gleisan-
lagen und -anschlüssen für Privatunternehmen mit privater Schienengüterverkehrsinfrastruktu-
ren, die direkt oder indirekt mit dem nationalen Schienennetz verbunden sind,40 für mit Art. 93 
AEUV im Einklang stehend und deshalb mit dem Binnenmarkt vereinbar gesehen.41 Bezüglich 
Maßnahmen auf Bundesebene, hat die Kommission hinsichtlich der Richtlinien zur Förderung 
des Neu- und Ausbaus, der Reaktivierung und des Ersatzes von Gleisanschlüssen sowie weiteren 

                                     

38 Beschluss der Kommission vom 17. Februar 2020, Beihilferegelung und Einzelbeihilfen zur Förderung von In-
vestitionen zur Stärkung des Schienengüterverkehrs in Sachsen-Anhalt, Az. SA.54102 und SA.56001, Rn. 68; 
siehe ebenfalls Beschluss der Kommission vom 19. Juli 2022, Aid scheme promoting intermodality in rail frei-
ght transport, Az. SA.62985, Rn. 63; Beschluss der Kommission vom 17. Juli 2023, Aid scheme to promote the 
renewal of freight rolling stock, Az. SA.64726, Rn. 41. 

39 Vgl. Beschluss der Kommission vom 17. Dezember 2020, Guidelines on the construction, extension, reactivation 
and replacement of railway sidings and related infrastructure, Az. SA.58570, Rn. 32; Beschluss der Kommission 
vom 19. Juli 2022, Aid scheme promoting intermodality in rail freight transport, Az. SA.62985, Rn. 66; Be-
schluss der Kommission vom 17. Juli 2023, Aid scheme to promote the renewal of freight rolling stock, 
Az. SA.64726, Rn. 43. Leicht abweichend ist der erste Aspekt in Beschluss der Kommission vom 17. Februar 
2020, Beihilferegelung und Einzelbeihilfen zur Förderung von Investitionen zur Stärkung des Schienengüterver-
kehrs in Sachsen-Anhalt, Az. SA.54102 und SA.56001, Rn. 69 formuliert („dient einem klar definierten Ziel von 
gemeinsamem Interesse“), ohne dass dabei eine bewusste Differenzierung zu erkennen wäre. 

40 Zur Darstellung der konkreten Ausgestaltung, vgl. die Beschreibung der Maßnahmen in Beschluss der Kommis-
sion vom 17. Februar 2020, Beihilferegelung und Einzelbeihilfen zur Förderung von Investitionen zur Stärkung 
des Schienengüterverkehrs in Sachsen-Anhalt, Az. SA.54102 und SA.56001, Rn. 5 ff. 

41 Vgl. die Prüfung in Beschluss der Kommission vom 17. Februar 2020, Beihilferegelung und Einzelbeihilfen zur 
Förderung von Investitionen zur Stärkung des Schienengüterverkehrs in Sachsen-Anhalt, Az. SA.54102 und 
SA.56001, Rn. 70 ff. Unter Heranziehung des gleichen Tests ist mit Beschluss der Kommission vom 7. Dezember 
2021, Amendment of SA.54102 (2019/N) – Scheme to promote investment to strengthen rail freight transport in 
Saxony-Anhalt, Az. SA.63202, Rn. 15 ff. auch eine Anpassung der Eisenbahninfrastrukturrichtlinien als unter 
Art. 93 AEUV fallend gesehen worden. Vgl. mit dem Verweis auf diese „Förderung von privaten Anschlussbah-
nen“ zusammenfassend Núñez Müller/Paraschiakos, in: Säcker/Karpenstein/Ludwigs, MüKo Wettbewerbsrecht, 
4. Aufl. 2022, Band 5, Teil 9, Rn. 826. 
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Anlagen des Schienengüterverkehrs42 erstmals 2004 einen Beschluss, keine Einwände zu erhe-
ben, gefasst43 und auch die jüngste Änderungen und Verlängerung in der Anschlussförderrichtli-
nie unter Heranziehung der Voraussetzung als zulässige Beihilfe im Sinne des Art. 93 AEUV be-
wertet.44 Daneben ist etwa auch eine spanische Beihilferegelung, mit der unter anderem Kosten 
für den Neu- und Ausbau intermodaler Eisenbahn-Terminals gefördert wurde,45 von der Kommis-
sion als gemäß Art. 93 AEUV mit den Verträgen vereinbar angesehen worden.46 

Trotz dieser Beispielfälle, hängt die Frage, ob eine Maßnahme mit Art. 93 AEUV im Einklang 
steht und deshalb als mit dem Binnenmarkt vereinbar zu sehen ist, von den konkreten Umstän-
den des Einzelfalls ab. Die oben aufgelisteten Punkte für die entsprechende Prüfung in der Ent-
scheidungspraxis der Kommission können aber zumindest Anhaltspunkte dafür bieten, ob eine 
Maßnahme den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs entspricht. Insoweit der Ermes-
senspielraum der Kommission dabei gerichtlicher Kontrolle unterliegt,47 können allein die Uni-
onsgerichte abschließend über die Auslegung des Art. 93 AEUV entscheiden. 

3.2.2. Sonstige Rechtfertigungsgründe 

Soweit Maßnahmen nicht der Koordinierung des Verkehrs dienen, kann sich eine Vereinbarkeit 
mit den Verträgen auch aus sonstigen Vorschriften ergeben. Gerade im Rahmen des Art. 107 
Abs. 3 AEUV können verschiedene Umstände im Einzelfall ausnahmsweise eine Vereinbarkeit 
mit dem Binnenmarkt bedeuten. In der Literatur wird hinsichtlich der Finanzierung von Schie-

                                     

42 In der aktuellen Fassung als Richtlinie zur Förderung des Neu- und Ausbaus, der Reaktivierung und des Ersat-
zes von Gleisanschlüssen sowie weiteren Anlagen des Schienengüterverkehrs (Anschlussförderrichtlinie), ab-
rufbar auf der Website des BMDV unter: https://www.bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/E/richtlinie-foer-
derung-gleisanschluesse-anschlussfoerderrichtlinie.html. 

43 Beschluss der Kommission vom 6. Oktober 2004, Richtlinie zur Förderung des Neu- und Ausbaus sowie der 
Reaktivierung von privaten Gleisanschlüssen, Az. N 170/2004. Siehe insbesondere die Beschreibung der Bei-
hilfe dort unter Rn. 3 ff. 

44 Beschluss der Kommission vom 17. Dezember 2020, Guidelines on the construction, extension, reactivation and 
replacement of railway sidings and related infrastructure, Az. SA.58570, Rn. 33 ff. 

45 Zur Darstellung hier, vgl. Beschluss der Kommission vom 19. Juli 2022, Aid scheme promoting intermodality in 
rail freight transport, Az. SA.62985, Rn. 13 ff. und „sub-measure 1“ dort. 

46 Vgl. die Prüfung in Beschluss der Kommission vom 19. Juli 2022, Aid scheme promoting intermodality in rail 
freight transport, Az. SA.62985, Rn. 67 ff. 

47 Trotz des eher einer Legalausnahme gleichenden Wortlauts von Art. 93 AEUV, hat der EuGH die Vorschrift 
schon früh nur in engen Fällen soweit sie mit dem allgemeinen Interesse der Union vereinbar sind für anwend-
bar erklärt, vgl. EuGH, Urteil vom 12. Oktober 1978 Rs. 156/77, Kommission/Belgien, Rn. 10 (beziehungsweise 
Rn. 9/13 der deutschen Fassung), zum nahezu wortgleichen Art. 77 EGV in der Fassung vor dem Vertrag von 
Amsterdam, der die Vorschrift aber wiederum als Art. 73 EGV übernahm. Insoweit kommt der Kommission 
auch hier ein gewisses Ermessen hinsichtlich des allgemeinen Interesses der Unio zu, vgl. Beschluss der Kom-
mission vom 17. Februar 2020, Beihilferegelung und Einzelbeihilfen zur Förderung von Investitionen zur Stär-
kung des Schienengüterverkehrs in Sachsen-Anhalt, Az. SA.54102 und SA.56001, Rn. 66; aus der Literatur etwa 
Maxian Rusche/Melcher, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL 2023, Art. 93 
AEUV, Rn. 45. 

https://www.bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/E/richtlinie-foerderung-gleisanschluesse-anschlussfoerderrichtlinie.html
https://www.bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/E/richtlinie-foerderung-gleisanschluesse-anschlussfoerderrichtlinie.html
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neninfrastruktur etwa auf die Vereinbarkeit von Beihilfen im Rahmen von Vorhaben von gemein-
samem europäischem Interesse nach Art. 107 Abs. 3 Buchst. b AEUV oder von primär dem Um-
weltschutz dienenden Maßnahmen unter Art. 107 Abs. 3 Buchst. c AEUV verwiesen.48 Ob eine 
solche Rechtfertigung eröffnet ist, hängt aber von der jeweiligen Konstellation ab und kann nicht 
abstrakt beantwortet werden.  

 

 

Fachbereich Europa 

                                     

48 Núñez Müller/Paraschiakos, in: Säcker/Karpenstein/Ludwigs, MüKo Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2022, Band 5, 
Teil 9, Rn. 825, 827, 853. 
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